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Text 

Anwendungsbereich 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz ist für Zahlungsdienste anwendbar, die an in Österreich ansässige 
Zahlungsdienstnutzer oder von in Österreich ansässigen Zahlungsdienstleistern erbracht werden. 

(2) Das 3. und 4. Hauptstück gelten für Zahlungsvorgänge in der Währung eines Mitgliedstaats, 
wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch jener des Zahlungsempfängers in der Union 
ansässig sind. Dies gilt auch, wenn nur ein einziger in der Union ansässiger Zahlungsdienstleister an dem 
Zahlungsvorgang beteiligt ist. 

(3) Das 3. und 4. Hauptstück gelten für Zahlungsvorgänge in einer Währung, die keine Währung 
eines Mitgliedstaates ist, wenn sowohl der Zahlungsdienstleister des Zahlers als auch der des 
Zahlungsempfängers in der Union ansässig sind (für die Bestandteile der Zahlungsvorgänge, die in der 
Union getätigt werden). Dies gilt auch, wenn nur ein einziger in der Union ansässiger 
Zahlungsdienstleister an dem Zahlungsvorgang beteiligt ist. Davon ausgenommen sind im 3. Hauptstück 
§ 41 Abs. 1 Z 1, § 48 Abs. 1 Z 2 lit. e und § 52 Z 1 sowie im 4. Hauptstück die §§ 75 bis 77. 

(4) Das 3. und 4. Hauptstück gelten für Zahlungsvorgänge in allen Währungen, bei denen lediglich 
einer der beiden Zahlungsdienstleister in der Union ansässig ist (für die Bestandteile der 
Zahlungsvorgänge, die in der Union getätigt werden). Davon ausgenommen sind im 3. Hauptstück § 41 
Abs. 1 Z 1, § 48 Abs. 1 Z 2 lit. e, § 48 Abs. 1 Z 5 lit. g und § 52 Z 1 sowie im 4. Hauptstück § 56 Abs. 2, 
die §§70, 71 und 75, § 77 Abs. 1 und die §§ 80 und 83. 
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